
 

Bekanntgabe der negativen 
Vorprüfung nach § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeit (UVPG) 
Antrag auf Änderung der Dauerbetriebsgenehmigung für 
das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) 
nach § 9b Abs. 1 Atomgesetz (AtG): Entlassung von 
Geräten und Ausrüstungen aus dem Regelungsbereich der 
Dauerbetriebsgenehmigung, Antrag der BGE vom 
02.10.2020, ergänzt durch Unterlagen zur UVP-Vorprüfung 
vom 01.04.2021 
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) betreibt das ERAM. Grundlage für den 
Betrieb ist die als Planfeststellungsbeschluss nach § 9b Atomgesetz (AtG) fortgeltende 
Dauerbetriebsgenehmigung (DBG). Für die Änderung der DBG ist ein Verfahren nach § 9b 
Abs. 1 AtG durchzuführen. 

Im ERAM werden Geräte und Ausrüstungen vorgehalten, die speziell für den 
Einlagerungsbetrieb gebraucht wurden und im jetzigen Offenhaltungsbetrieb nicht mehr für 
den in der Dauerbetriebsgenehmigung vorgesehenen Zweck benötigt werden. Diese Geräte 
und Ausrüstungen sollen nach §§ 31 ff Strahlenschutzverordnung freigegeben und 
anschließend nach den Regeln des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entsorgt oder im ERAM für 
konventionelle Zwecke weiter verwendet werden. Ist eine Freigabe nicht möglich, sollen sie 
als betrieblicher Abfall im ERAM endgelagert werden. 

 

Die betroffenen Geräte und Ausrüstungen sind in der Technischen Beschreibung 
„Entlassung von Geräten und Ausrüstungen aus der atomrechtlichen Binden und deren 
Nachnutzung“ vom 26.07.2020 abschließend aufgezählt. 

Nach Anlage 1, Nr. 11.2 UVPG ist die Einrichtung und der Betrieb eines Endlagers UVP-
pflichtig. Nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 UVPG ist eine Vorprüfung durchzuführen, da bei der 
Genehmigung des ERAM seinerzeit keine UVP vorgesehen war. 

 

Die Vorprüfung ergab, dass das beabsichtigte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen hervorrufen kann. 
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Der LSC kann nur mit Spezialwerkzeugen geöffnet werden, ansonsten sind die Ba-133-
Quellen von der Umgebung isoliert. Versehentliche Freisetzungen sind Bauart bedingt nicht 
möglich, Umweltverschmutzungen oder Belästigungen sind somit nicht zu besorgen. Die 
Antragstellerin verfügt über ausreichend ausgebildetes Personal 
(Strahlenschutzbeauftragte), um die Arbeiten mit den Prüfstrahlern sicher durchführen zu 
können. Risiken für die menschliche Gesundheit sind beim ordnungsgemäßen Umgang mit 
den Prüfstrahlern nicht zu besorgen. Die Betriebsvorschriften, deren Einhaltung die 
atomrechtliche Aufsicht beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung 
(BASE) überwacht, dienen gerade der Verhinderung dieser Risiken. 

Wegen der Beschaffenheit der Prüfstrahler und ihrer Verwendung ausschließlich innerhalb 
des ERAM ist eine Beeinträchtigung oder gar Verletzung der in § 2 UVPG aufgeführten 
Schutzgüter nicht zu besorgen, das Vorhaben ist somit nicht UVP-pflichtig ist. 

Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 

Datum der Entscheidung: 16.08.2018 
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